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Lohntätigkeitsvereinbarung 
(Landwirtschaft)

Biobetrieb (AuftraggeberIn):
	
	
	

	ZUNAME und Vorname
	Straße
	Haus-Nr.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	        -

	PLZ
	Ort
	Lw. Betriebsnummer
	Verband
	Mitgl.-Nr.


LohnverarbeiterIn (AutragnehmerIn):
	
	

	(Firmen)Name
	Verantwortliche(r)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Straße
	Haus-Nr.
	PLZ
	Ort


Der/Die AuftraggeberIn beauftragt den/die AuftragnehmerIn die angelieferten Bio-Rohstoffe oder halbfertigen Bio-Produkte nach seinen/ihren Anweisungen zu bearbeiten.
	durchgeführte Tätigkeiten:

	

	


Auflagen AuftragnehmerIn:
Der/die AuftragnehmerIn trifft Maßnahmen zur Verhinderung von jeglicher Vermischung mit konventionellen Produkten, von der Warenannahme über die Bearbeitung bis zur Warenabgabe an den Biobetrieb. Für außen- stehende Dritte muss die Trennung jederzeit klar erkennbar sein. Die Arbeitsgänge sind in geschlossener Folge für die gesamte Partie durchzuführen und werden räumlich oder zeitlich getrennt von gleichartigen Arbeitsgängen für konventionelle Erzeugnisse durchgeführt.

Werden Bio-Rohstoffe nach vorgegebenen Rezepturen zu fertigen Bio-Produkten verarbeitet, so liegen die Rezepturen sowohl beim Biobetrieb als auch bei der/dem AuftragnehmerIn zur Einsicht auf. Zur Verarbeitung dürfen nur die vom Biobetrieb angelieferten Rohstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe und Zusatzstoffe verwendet werden. Die vom Biobetrieb beauftragte Kontrollstelle Austria Bio Garantie  (ABG) hat das Recht, die oben genannten Auflagen bei der/dem AuftragnehmerIn im Rahmen der Biobetriebskontrolle des Biobetriebs zu überprüfen. Der/die AuftragnehmerIn verpflichtet sich, die Aufzeichnungen aufzubewahren und sie dem Biobetrieb für den Fall einer Bio-Kontrolle zur Verfügung zu stellen.

Auflagen Biobetrieb:

Über folgende Punkte sind vom Biobetrieb Aufzeichnungen zu führen (Hilfen sind im Aufzeichnungsheft der ABG angeboten):
· Ursprung, Art, Menge und Biostatus der vom Biobetrieb der/dem AuftragnehmerIn angelieferten landwirtschaftlichen Rohstoffe (z. B. Lieferschein)

· Rezepturen, Art und Menge der verwendeten Zutaten

· Art und Menge, Etikettierung und Deklarierung der vom Auftragnehmer erzeugten bzw. ver- oder bearbeiteten Produkte (z. B. Lieferschein)

Die Verarbeitungsrichtlinien der VO (EG) Nr. 834/2007 und 889/2008 idgF müssen eingehalten werden. Für eventuelle Unregelmäßigkeiten bzw. Mängel haftet der Biobetrieb – in diesem Fall sind die Sanktionen gemäß Sanktionskatalog der ABG anzuwenden. Die Bestimmungen des Kontrollvertrages des Biobetriebs mit der ABG gelten sinngemäß. Die Kosten für die Kontrolle sowie für etwaige zusätzliche Kontrollen, die aufgrund von Unregelmäßigkeiten entstehen, werden vom Biobetrieb übernommen.

Diese Vereinbarung gilt ab Datum der Unterschrift und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die Auflösung der Vereinbarung ist gegebenenfalls vom Biobetrieb im Rahmen der Biokontrolle bekannt zu geben.
	
	
	

	Ort, Datum
	Unterschrift AuftraggeberIn (Biobetrieb)
	Unterschrift AuftragnehmerIn 
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